
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Erhard Ploedereder [mailto:ploedere@informatik.uni-stuttgart.de]  
Gesendet: Mittwoch, 1. August 2007 13:02 
An: allemi@mx3.informatik.uni-stuttgart.de 
Betreff: Rauchfreiheit 
 
 
 
Sie haben es sicher ohnehin durch Presse und Rundfunk gehört: dieses  
Gebäude ist nicht nur mehr auf freiwilliger Basis rauchfrei, sondern  
jetzt auch gesetzlich mit Androhung von Bußgeld und dergleichen. 
 
An die Raucher habe ich die Bitte, trotz der immer noch fehlenden 
Ausschilderung der Raucherzonen vor den Eingängen und den 
Rauchverbotszonen 
vor den Eingängen ..... 
 
Halten Sie bitte auch im Freien einen horizontalen Abstand von mindestens 
3-5 Metern von offenen Fenstern. (Die Rauchbelästigung über den Eingängen 
ist recht unangenehm.) 
 
Erhard Plödereder 

 


